
Auf- und Abstieg im Tischtennis - Kreis Westmünsterland 
 

Herren         Ergänzt am: 30.07.2020 

 
 
Auf- und Abstiegsregelung ab der Saison 2020/2021 
 
Auf- und Absteiger nach der Rückrunde bzw. 2. Spielhälfte der Saison 2020/2021 
 

• Der Auf- und Abstieg von der Kreisliga zur Bezirksklasse ist vom TT-Bezirk Münster wie die 
nachfolgenden beiden Punkte geregelt: 
 
o Der Kreis Westmünsterland besitzt 1 Aufstiegsplatz  

 

Kreisliga (11) 
• Der Sieger der 1. Kreisklasse steigt in die Kreisliga auf 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenzweite der 1. KKL  
� Anwartschaft 2: Tabellenachte der KL 
� Anwartschaft 3: Tabellenneunte der KL 

 
 

1. Kreisklasse (11) 
• Der Sieger der 2. Kreisklasse 1 steigt in die 1. Kreisklasse auf. 

• Die Mannschaften ab den 9. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenzweite der 2. KKL 1 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 1. KKL  
� Anwartschaft 3: Tabellenzehnte der 1. KKL 

 
 

2. Kreisklasse  1 (11) 
• Platz 1 und 2 der 2. Kreisklasse 2 steigen in die 2. Kreisklasse 1 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 2. KKL 1 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte  der 2. KKL 1 
� Anwartschaft 3: Tabellendritte der 2. KKL 2 
� Anwartschaft 4: Tabellenzehnte der 2. KKL 1 

 
 

2. Kreisklasse  2 (11) 
• Platz 1 und 2 der 3. Kreisklasse 1 steigen in die 2. Kreisklasse 2 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 



• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 2. KKL 2 
� Anwartschaft 2: Tabellendritte der 3. KKL 1 
� Anwartschaft 3: Tabellenneunte der 2. KKL 2 

 
 

3. Kreisklasse  1 (11) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 3. Kreisklasse 5 steigen in die 3. Kreisklasse 1 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 3. Kreisklasse 1 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 3. Kreisklasse 1 

 
 
3. Kreisklasse 2 (10) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 3. Kreisklasse 3 steigen in die 3. Kreisklasse 2 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 3. Kreisklasse 2 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 3. Kreisklasse 2 

 
 
3. Kreisklasse 3 (10) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 3. Kreisklasse 4 steigen in die 3. Kreisklasse 3 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 3. Kreisklasse 3 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 3. Kreisklasse 3 

 

 
Auf- und Abstieg nach der Vorrunde bzw. 1. Spielhälfte der Saison 2020/2021 
 
Nachmeldungen und Aufstiegsverzichte von 4er-Mannschaften zur RR 2020/2021 sind bis 
zum 16. Dezember 2020 beim Staffelleiter einzureichen. 

 
2. Kreisklasse 1 (11) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 2. Kreisklasse 2 steigen in die 2. Kreisklasse 1 auf. 

• Die Mannschaften ab den 9. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenneunte der 2. Kreisklasse 1 
� Anwartschaft 2: Tabellenzehnte der 2. Kreisklasse 1 

 

 



2. Kreisklasse 2 (10) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 3. Kreisklasse 1 steigen in die 2. Kreisklasse 2 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 2. Kreisklasse 2 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 2. Kreisklasse 2 

 
3. Kreisklasse 1 (10) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 3. Kreisklasse 2 steigen in die 3. Kreisklasse 1 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 3. Kreisklasse 1 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 3. Kreisklasse 1 

 
3. Kreisklasse 2 (10) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 3. Kreisklasse 3 steigen in die 3. Kreisklasse 2 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 3. Kreisklasse 2 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 3. Kreisklasse 2 

 
3. Kreisklasse 3 (10) 
• Die Plätze 1 bis 3 der 3. Kreisklasse 4 steigen in die 3. Kreisklasse 3 auf. 

• Die Mannschaften ab den 8. Tabellenplatz steigen ab 

• Sind allerdings noch Plätze frei, so besteht eine Anwartschaft auf einen freien Platz in der 
folgenden Reihenfolge: 

� Anwartschaft 1: Tabellenachte der 3. Kreisklasse 3 
� Anwartschaft 2: Tabellenneunte der 3. Kreisklasse 3 

 
 

Zusatzbestimmungen: 
 
Verzicht auf den Aufstieg: 
Für alle Mannschaften auf Kreisebene ist der Verzicht auf einen Aufstieg nur dann möglich, 
wenn der dadurch frei werdende Platz durch eine Mannschaft eingenommen wird, die eine 
Anwartschaft auf einen zusätzlichen Aufstieg besitzt. Vorstehendes gilt auch für einen Aufstieg 
zur Bezirksklasse. (Falls kein Ersatz gefunden wird, entscheidet im Zweifelsfall der 
Sportausschuss, ob die Mannschaft zurückzuziehen ist!) 
 
Freiwilliger Abstieg: 
Ein freiwilliger Abstieg in eine beliebige Klasse bis zur 3. Kreisklasse 4 ist nur möglich, wenn der 
dadurch frei werdende Platz durch eine Mannschaft eingenommen wird, die eine Anwartschaft 
auf einen zusätzlichen Aufstieg besitzt. Im Zweifelsfall entscheidet der Sportausschuss. 
Bei einem Verzicht auf Teilnahme am Entscheidungsspiel ist der Staffelleiter rechtzeitig zu 
informieren. 
  



Bemerkung: Die Vor- und Rückrunden werden in einer einfachen Runde ausgetragen, wobei in 
der RR für die in den Gruppen verbliebenen Mannschaften möglichst ein gegenläufiges Raster 
zu verwenden ist. Es soll damit vermieden werden, dass man in der RR nicht wieder beim 
gleichen Gegner zu Hause oder Auswärts antreten muss. Eine Garantie kann es dafür aber 
nicht geben, da die auf- oder abgestiegenen Mannschaften neue Gegner erhalten. 
 
 
Sportausschuss  TT - Kreis Westmünsterland 


